
Bekanntmachung 
über die erneute Auslegung des Planentwurfes für die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes für das Gebiet „Amberger Ost“  
der Gemeinde Oberdolling (§ 4a Abs. 3 BauGB) 

 
Der Gemeinderat Oberdolling hat am 23.11.2005 beschlossen, für das Gebiet 

„Amberger Ost“ 
 

einen qualifizierenden Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 1 BauGB aufzustellen. 
 
Das Gebiet wird umgrenzt durch folgende Fl.Nrn. bzw. Teilflächen: 
Im Norden: Teilweise durch die nördliche und teilweise durch die südliche Grenze 

der Kreisstraße EI 34 mit den Fl.Nrn. 285 (Gemarkung Oberdolling) und 
186/52 (Gemarkung Unterdolling). 

Im Osten: Durch die Grundstücke Fl.Nrn. 195, 196 und 211 (östliche Teilfläche 
Kelsbach) je der Gemarkung Unterdolling. 

Im Süden: Durch die Fl.Nr. 211 (Kelsbach) der Gemarkung Unterdolling. 
Im Westen: Durch Fl.Nrn. 211 (Teilfläche) und 187 (Teilfläche) je der Gemarkung 

Unterdolling sowie Fl.Nr. 281/2 (Teilfläche) und 285 je der Gemarkung 
Oberdolling. 

Zudem umfasst es folgende Grundstücke bzw. Grundstücksteile: 
Fl.Nrn. 281/2 und 285 (Kreisstraße) je der Gemarkung Oberdolling und 
Fl.Nrn. 186/52 (Kreisstraße), 187, 187/2, 188, 189, 190, 190/2, 186/55, 191, 191/1, 
192, 193 und 194 je der Gemarkung Unterdolling. 
Das Gebiet soll als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. 
 
Die Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer und der Träger öffentlicher 
Belange wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i.V. mit § 4 Abs. 1 BauGB im Zeitraum vom 
14.12.2005 bis einschließlich 19.01.2006 durchgeführt. Die Monatsauslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB fand im Zeitraum vom 11.05.2006 bis einschließlich 12.06.2006 
statt. 
Eine erneute Auslegung gem. § 4 a Abs. 3 BauGB wurde bereits im Zeitraum vom 
24.07.2023 bis einschließlich 25.08.2023 durchgeführt, weil sich zwischenzeitlich 
gegenüber den bereits durchgeführten Auslegungen die tatsächliche 
Ausgangssituation und die rechtlichen Grundlagen geändert haben und dadurch die 
Begründung entsprechend angepasst werden musste. Zudem wurden die 
Flurnummern mit den im Geltungsbereich enthaltenen Grundstücken und die 
Umgrenzung den derzeitigen Planungsstand neu angepasst. 
 
In seiner Sitzung vom 17.04.2024 hat der Gemeinderat auf Antrag des 
Grundstückseigentümers eine nochmalige Änderung hinsichtlich 

- Vergrößerung des Bauraumes im Westen um ca. 1.192 m² 
- Verkleinerung bzw. Wegfall des Bauraumes im äußersten Osten um ca. 1.454 

m² 
- Darstellung der Fl.Nr. 192 als Lagerplatz bzw. Schotterfläche 
- Darstellung der Fl.Nr. 194 als Grünfläche 
- Einarbeitung eines bepflanzten Lärmschutzwalles entlang der Straße ab der 

Halle in Richtung Unterdolling 
beschlossen, so dass eine 2. nochmalige Auslegung erforderlich wird. 
 



Der Planentwurf ist vom Ingenieurbüro T + R, Beethovenstr. 2, 85057 Ingolstadt 
entsprechend geändert worden. Dieser wurde nun in der geänderten Fassung vom 
17.04.2024 nebst Begründung in der Fassung vom 17.04.2024 ebenfalls in der 
Sitzung vom 17.04.2024 gebilligt. 
Der geänderte Planentwurf liegt nun in der Zeit vom 05.07.2024 bis einschließlich 
06.08.2024 in den Geschäftsräumen der Verwaltungsgemeinschaft Pförring, 
Marktplatz 1, III. Stock, Zi.Nr. 3.3, 85104 Pförring und in der Gemeindekanzlei 
Oberdolling, Hauptstr. 1, 85129 Oberdolling zur Einsichtnahme aus.  
Während dieser Zeit können Bedenken oder Anregungen schriftlich oder zur 
Niederschrift erhoben werden.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Amberger Ost“ ist kartografisch 
bestimmt und den zeichnerischen Darstellungen zu entnehmen.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den einfachen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde 
den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des einfachen Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 
Zu den umweltrelevanten Stellungnahmen wird auf den Abwägungsbeschluss und 
damaligen Satzungsbeschluss zu diesen Verfahren aus dem Jahre 2006 und der 
erneuten Auslegung in 2023 verwiesen. Diese Beschlüsse können ebenfalls 
eingesehen werden. 
Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: 
https://oberdolling.de/ 
 
Datenschutz 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 
1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme oder Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öffentlich ausliegt.  
 
 
Pförring, 26.06.2024       VG Pförring  
         -Gemeinde Oberdolling- 
 
 
         gez.: 
         Josef Lohr 
         1. Bürgermeister 

https://oberdolling.de/
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     Punkt 1.1 

- Darstellung Wegverlegung unter Punkt 5 
- Darstellung Vegetation ehem. Kläranlage unter 9.2  
- Eingriffsregelung unter Punkt 14.3 
- Festsetzungen Lärmschutz unter Punkt 15.1 
- Vegetation Kläranlage unter Punkt 15.2 
- Behandlung Überschwemmungsflächen Punkt 15.3 
- Einpassung und Räumliche Trennung unter 15.5 

   - Stellungnahmen Träger öffentl. Belange 
 
                      26.04.2023 - erneute Auslegung 
         21.02.2024 - Satzungsfassung zurückgestellt 
         17.04.2024   - Änderung Baugrenzen und Sichtschutz 
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1. Anlass und Grund für die Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
 
1.0 Die damalige Änderung des Bebauungsplanes wurde vom damaligen Grund-

stückseigentümer, der Firma Amberger, veranlasst. Mittlerweile wurden die Flä-
chen von der Firma Amberger veräußert. Alle Angaben „Amberger“ beziehen 
sich daher auf den aktuellen Eigentümer und Rechtsnachfolger. 

 
 

1.1 Die Gemeinde Oberdolling beabsichtigt aufgrund der erforderlichen Betriebserweite-
rung der Firma Amberger Dolli-Werk (Kartoffelverarbeitung) in Oberdolling ein entspre-
chendes Gewerbegebiet an der Kreisstraße EI34 zwischen Oberdolling und Unter-
dolling neu auszuweisen und den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Amberger Ost“ 
nach §1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB aufzustellen. 
 
Die Firma Amberger Dolli-Werk, mit Sitz in Oberdolling, ist nach deren Angabe auf-
grund neuer gesetzlicher Hygienevorschriften gezwungen, bei der Herstellung ihrer 
Kartoffelprodukte die erforderlichen betriebsinternen Produktionsabläufe an die aktuel-
len gesetzlichen Erfordernisse anzupassen. 
Die Firma Amberger beabsichtigt hierfür Kühl- und Lagerräume für Kartoffelprodukte 
mit entsprechenden Nebenanlagen und Bürogebäude zu errichten. 
 
Die erforderlichen innerbetrieblichen Anpassungen sind im vorhandenen Werk (inner-
halb des bebauten Ortsgebietes), vor allem aus Platzgründen nicht mehr durchführbar 
und auch nicht mehr möglich. 
Daher will und muss die Firma Amberger in unmittelbarer Nähe ihrer Hauptprodukti-
onsstätte im geplanten Gewerbegebiet „Amberger Ost“ die gesetzlichen Produktions-
auflagen erfüllen. 
Der Abstand vom jetzigen Hauptbetrieb zum vorliegenden erforderlichen neuen Be-
triebserweiterungsgelände beträgt ca. 200 m. 
 
 
Die Firma Amberger hat in Ihrem Schreiben vom 13.02.2006 folgende wesentliche Er-
klärungen abgegeben u.a.: 
 
„Bezüglich des Schreibens der Regierung von Oberbayern (Anmerkung: Stellungnah-
me als Träger öffentlicher Belange) dürfen wir Ihnen nachstehend erläutern, weshalb 
unsere zukünftige Standortwahl auf Oberdolling trifft: 
 
Wir möchten vorausschicken dass die geplante Betriebserweiterung - unabhängig vom 
Standort – aus Kapazitätsgründen unumgänglich ist.“ 
Mit dieser Investition soll der Grundstein gelegt werden, sich dauerhaft am Markt etab-
lieren zu können. Die Absicherung der Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter ist somit 
konkludent. 
 
Seit knapp 50 Jahren besteht die Firma Amberger in Oberdolling. 
Die Region um Ingolstadt, speziell das Gebiet zwischen Jura und Donau, hat sich in 
der Vergangenheit als optimales Anbaugebiet für Kartoffeln erwiesen. 
Vor dem Hintergrund der kurzen Anlieferwege für die Erzeuger, sind unsere Anbau- 
und Lieferverträge sehr begehrt. 
Seit etlichen Jahren arbeiten wir sehr intensiv mit dem Staatsministerium für Landwirt-
schaft und Forsten sowie der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zusam-
men, um noch mehr Kartoffeln für unsere Vertragsanbauern zu vermarkten. 
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Überdies hinaus werden wir regelmäßig von der Regierung von Oberbayern (Herr 
Landwirtschaftsamtsrat Wolfgang Büchinger) überprüft hinsichtlich unserer Abnahme-
mengen. 
Da wir aus vermarktungstechnischen Gründen hier in der Region verwurzelt sind, 
möchten wir dem Standort auch treu bleiben. Unser Motto lautet nach wie vor: „Aus der 
Region – für die Region“. 
(Ende des Auszugs aus dem Schreiben Fa. Amberger vom 13.02.2006) 

 
 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Erweiterung des bestehenden 
Betriebes der Firma Amberger im Einklang steht mit den „fachlichen Zielen“ der Regio-
nalplanung, die die „Anpassung der Produktionseinheiten an sich verändernde wirt-
schaftliche und technische Erfordernisse“ u.a. im Leitbild zugrundegelegt hat. 

 
Im Leitbild der Regionalplanung wurde ferner auch die „Standortsicherung der beste-
henden Betriebe und ihres erkennbaren zusätzlichen Flächenbedarfs“ u.a. als fachli-
ches Entwicklungsziel anerkannt und festgelegt. 

 
 

Das zukünftige Gewerbegebiet umfasst die Fl.Nrn 187/2, 188, 189, 190, 191, 191/1, 
192, 193 in der Gemarkung Oberdolling und 194 der Gemarkung Unterdolling. 
 
 

 
1.2 Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.11.2005 die Aufstellung des vorliegenden 

Bebauungsplanes beschlossen und in der Sitzung vom 19.04.2006 gebilligt.  
 

Eine erneute Auslegung gem. §4 a Abs. 3 BauGB ist nun erforderlich, da sich zwi-
schenzeitlich gegenüber den bereits durchgeführten Auslegungen die tatsächliche 
Ausgangssituation und rechtliche Grundlagen geändert haben. Zudem wurden die 
Flurnummern mit den im Geltungsbereich enthaltenen Grundstücken und die Umgren-
zung dem derzeitigen Planungsstand neu angepasst. 
 
 
Die geänderte Fassung vom 26.04.2023 nebst Begründung in der Fassung vom 
26.04.2023 wurde vom Gemeinderat Oberdolling in der Sitzung vom 26.04.2023 gebil-
ligt. 
 
In der Sitzung vom 17. April 2024 wurden vom aktuellen Eigentümer Anpassungswün-
sche vorgetragen und die entsprechende Anpassung vom Gemeinderat beschlossen. 
Es handelt sich hierbei 
 
-   Um Erweiterung der Baufelder bzw. Baugrenzen auf den Flur-Nrn. 188 und 189, 

damit eine zusammen hängendere Bebauung möglich ist. 
 

-      Herausnahme der BAugrezen auf Flur-Nr. 192, damit hier kein Hochbau mehr 
möglich; Minderung der bebauubaren Fläche um ca. 260 m² 

 
-      Anlage eines Lärm- und Sichtschutzwalles an der Nordseite der Fl.Nr. 192 auf 

Wunsch der Gemeinde 
 

 
 
1.3 Das zukünftige Gewerbegebiet hat eine Größe von ca. 3,8 ha. 
 



Gemeinde Oberdolling  -  Bebauungsplan „Gewerbegebiet Amberger Ost“ 4 

Vorgesehen ist eine Bebauung in einem „Gewerbegebiet“ mit GFZ = 1,2, GRZ = 0,8 
und einer möglichen Firsthöhe der Gebäude von 11 m. 

 
 
2. Ziel und Zweck der Planung sowie Andere Planungen 
 
 
2.1 Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird der Flächennutzungsplan für die Auswei-

sung des Gewerbegebietes in der 17. Änderung überarbeitet, das Verfahren ist mit 
Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung abgeschlossen. Der Bebauungsplan 
wird somit aus einem genehmigten Flächennutzungsplan heraus entwickelt. 

 
 
2.2 Für die geplante Kühl- und Lagerhalle auf Flur-Nr. 191 bzw.191/1 wurde bereits im 

Herbst 2005 ein Bauantrag der Firma Amberger mit großer Dringlichkeit bei der Ge-
meinde Oberdolling vorgelegt;   
der Bauantrag wurde jedoch aufgrund fehlenden Baurechtes auf diesen Flurnummern 
damals wieder von der Firma Amberger zurückgezogen. Mittlerweile ist die Halle ge-
baut und Bestandsgebäude. 

 
 
2.3 Alle Grundstücke des vorliegenden Bebauungsplanes, außer öffentliche Weg- und 

Gewässerflächen, liegen im Eigentum der Firma Amberger und sind auch nur für diese 
Firma vorgesehen. Dies bedeutet, es erfolgen keine weiteren Betriebsneuansiedlun-
gen, z.B. von anderen Firmen. 
 
 

2.4 Der Gemeinderat hat die Bedenken und Hinweise der Stellungnahme der Regierung 
von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde vom 10.01.2006 bezüglich der 
Ausweisung von Gewerbegebieten nur in geeigneten zentralen Orten, sehr ernst ge-
nommen und ist bei der Abwägung zu der Feststellung gelangt, dass es sich bei vorlie-
gender Ausweisung des Gewerbegebietes um eine unumgängliche Erweiterung eines 
in Oberdolling bestehenden maßgeblichen Hauptbetriebes handelt und um keine An-
siedelungen von neuen oder fremden Neubetrieben. 
Aufgrund logistischer Zusammenhänge ist eine andere Standortwahl auch aus Sicht 
des Vorhabensträgers völlig unwirtschaftlich und aus Sicht der Gemeinde nicht um-
setzbar. 
Wie bereits unter Ziffer 1.1 Anlass und Grund für die Aufstellung des Bebauungsplanes 
erläutert, entspricht die Betriebserweiterung der Firma Amberger durchaus den fachli-
chen Zielen und dem Leitbild der Regionalplanung. 
 
 

2.5 Die weitere Forderung der Regierung, das Land so flächensparend wie möglich zu 
entwickeln, wurde seitens der Gemeinde Oberdolling zur Kenntnis genommen, geprüft 
und u.a. auch insofern Rechnung getragen, als dass entsprechend des Regionalplanes 
10 B II 3.3 die möglichen Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung nach § 17 
der Baunutzungsverordnung festgesetzt werden und vor allem ein sog. Flächenrecyc-
ling bei den Flur-Nr. 189 und 191/1 beabsichtigt ist. 
 
Hier ist besonders darauf hinzuweisen, dass die Grundstücke Flur-Nr. 189 und 191/1 
ehemaliges Kläranlagengelände der Gemeinde Oberdolling waren und jetzt komplett in 
das geplante Gewerbegebiet miteinbezogen werden. Die Kläranlage ist mittlerweile 
aufgelöst. 
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Das zunächst als Rückhaltevolumen für Niederschlagswasser der Dachflächen vorge-
sehene bestehende Schönungsteich wurde mittlerweile aufgelöst bzw. Verfüllt; anstelle 
dieses Teiches wurde vom neuen Grundstückseigentümer in Abstimmung mit den Be-
hörden ein Regenrückhaltebecken im Südbereich der Flur-Nr. 191 neu hergestellt. 
 
Ferner hatte die Firma Amberger zugesagt, die vorhandene Bepflanzung auf diesen 
Grundstücken ebenfalls zu erhalten und bei den weiteren Planungen zu berücksichti-
gen.  
Es kann somit festgestellt werden, dass die dort vorhandenen Kleinstrukturen und prä-
genden Gehölzstrukturen weitestgehend erhalten bleiben. 
 
Flächen gemäß § 13d Naturschutzgesetz liegen nicht vor. 

 
Die Thujenreihen auf Flur-Nr. 191/1 können auf Grund der erforderlichen Geländeab-
grabungen nicht erhalten werden (bezüglich der Geländeabgrabung wird auf die Erläu-
terung zum Hochwasserabfluss im Anhang hingewiesen). 

 
 
2.6 Gemäß der Forderung der Regierung v. Obb. und der Regionalplanung bleiben zwi-

schen zwei Siedlungsgebieten ausreichende zusammenhängende und gliedernde Frei-
flächen erhalten (RP 10 B II 1.5) und zwar das Grundstück Flur-Nr.195, 196, 197, 198 
und 201 in der Gemarkung Unterdolling. Ein Zusammenwachsen der beiden Ortsteile 
ist hier somit nicht gegeben. 

 
 
2.7 Die Regierung von Oberbayern wünscht einen Nachweis darüber, dass die geplante 

Ausweisung eines Gewerbegebietes mit der wohnbaulichen Entwicklung in einem aus-
gewogenen Verhältnis steht. 
Nach Einschätzung der Firma Amberger wird nur mit geringem Personalzuwachs durch 
die geplanten Maßnahmen gerechnet. Der Gemeinderat stellt fest, dass ausreichend 
Grundstücke für den zusätzlichen Wohnbedarf, vor allem im Baugebiet „Müllerberg 
Ost“ vorhanden sind und im aktuell geplanten Neubaugebiet „2. Erweiterung Müller-
berg Ost“ und auch in einem künftigen geplanten Neubaugebiet nördlich des vorlie-
genden geplanten Gewerbegebietes, bzw. nördlich der ehemaligen Bahnlinie In-
golstadt-Riedenburg künftig zur Verfügung stehen werden. 
 
 
Bei den überplanten Grundstücken handelt es sich um keine Feuchtwiesen oder Bio-
topflächen und im Falle des Grabens der Flur-Nr. 193 um keinen Ablauf einer Quelle. 
 
 

2.8 Stellungnahme des Landratsamt Eichstätt, Bauverwaltung, Bezirk Süd vom 17.01.2006 
u.a.: 

➢ „Die beabsichtigte Nutzung ist bei entsprechender Bauausführung mit den be-
stehenden und von der Gemeinde Oberdolling geplanten Wohngebieten ver-
träglich. 
Nicht verträglich wären geruchs- und abluftintensive Gewerbebetriebe auf 
Grund der Nähe zum Wohngebiet. 
 
Aus Sicht des Immissionsschutzes sollte der Bebauungsplan auf die kon-
kret geplante Nutzung beschränkt bleiben. 
 

➢ Bei der notwendigen Zuteilung der Lärmkontingente für das geplante Gewer-
begebiet war es erforderlich die bereits bestehenden Gewerbeflächen (Siegl, 
Stopfer, Lagerhaus Hecker, Betrieb Amberger) in ihrem Bestand zu sichern und 
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die Möglichkeit offen zu halten, zusätzliche Gewerbeflächen südlich des Be-
triebs Siegl auszuweisen. 
Weiterhin sollte eine Wohngebietsausweisung nördlich der Kreisstraße EI 34 
zwischen bestehender Bebauung (Anmerkung: Oberdolling) und dem Betrieb 
Siegl möglich sein. 
Aufgrund der aktualisierten gesetzlichen Vorgaben wurde eine Schalltechnische 
Kontingetierung durch das Büro IBN, Ingolstadt, durchgeführt, welche mit Da-
tum 04.02.2024 vorliegt. Die entsprechenden Festsetzungen sind im Bebau-
ungsplan unter Punkt 6 enthalten. 
 
. 
 

➢ Bei den im Bebauungsplan dargestellten Vorhaben nach Art. 6 BayNatSchG 
handelt es sich um einen Eingriff in Natur und Landschaft….… 
Gemäß Art. 6aAbs. 1 Nr. 1 ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, ver-
meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder in sonstiger Weise zu 
kompensieren. 
Dies bedeutet im konkreten Fall, dass die „Eingriffsregelung in der Bauleitpla-
nung“ im Rahmen des Verfahrens durchzuführen ist. Diese ist entsprechend 
dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (Bayer. Staatsmi-
nisterium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 2003) abzuwickeln…….. 
Ebenfalls sind Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen darzustellen. Letztendlich hat die Eingriffsbe-
wertung und daraus resultierend die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (und der 
Ausgleichsmaßnahmen) zu erfolgen. 
Hierzu Gemeinderatsbeschluss vom 15.02.2006 mit der Ergänzung, dass mög-
liche bereits erfolgte Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Aufstellung des 
Landschaftsplanes dabei zu berücksichtigen sind. 
Die Ausgleichsflächen wurden auf Flur Nr. 1009 der Gemarkung Oberdolling 
umgesetzt. 
 

➢ Entlang der Kreisstraße EI 34 sind die im Bebauungsplan dargestellten Abstän-
de (Baugrenzen) mit 15,0 und 10,0 m zwingend einzuhalten. 
Gemeinderatsbeschluss vom 15.02.2006 liegt vor. 
 

➢ Bezüglich der noch auszubauenden Zufahrt bei km 16,635 ist mit der Tiefbau-
verwaltung eine Vereinbarung gemäß Art. 36 Abs. 3 BayStr.WG abzuschließen. 
Hierbei sind entsprechend Detailpläne vom künftigen Nutzer vorzulegen. 
Gemeinderatsbeschluss vom 15.02.2006 liegt vor. 
 

➢ Im Einmündungsbereich der Erschließungsstraße in die Kreisstraße EI 34 ist 
ein beidseitiges Sichtdreieck (Art. 26 BayStr.WG) mit jeweils 10 m x 85 m von 
jeder sichthindernden Bebauung und Bepflanzung freizuhalten. 
Gemeinderatsbeschluss vom 15.02.2006 liegt vor. 
 

➢ Auf die von der Kreisstraße ausgehenden Emissionen wie Lärm, Abgase, Salze 
etc. wird hingewiesen; evtl. Schutzeinrichtungen sind von und auf Kosten der 
Gemeinde Oberdolling außerhalb des Kreisstraßengrundes einzuplanen und 
bei Bedarf zu errichten. 
Anmerkung: hierzu wird auf den Beschluss des Gemeinderates vom 
15.02.2006 hingewiesen wie folgt: 
Der Gemeinderat nimmt die Forderung des Landratsamtes zur Kenntnis, ist 
aber der Überzeugung, dass diese Schutzeinrichtungen nur vom Veranlasser 
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und Grundstückseigentümer des Gewerbebetriebes (Anmerkung: Fa. Amber-
ger) getragen werden müssen. Einer Kostenübernahme durch die Gemeinde 
wird nicht zugestimmt. 
 

➢ Entlang der Kreisstraße EI 34 werden keine Einzelzufahrten und keine Einzel-
zugänge zugelassen. 
Der Gemeinderat nimmt die Forderung des Landratsamtes zur Kenntnis. 

 
➢ Die Textfestsetzung C 1.1 sollte dahingehend ergänzt werden, dass aufgrund 

der Fernwirkung die Oberflächendacheindeckungen nicht verspiegelt sein dür-
fen und matt zu beschichten sind (z.B. für den Fall einer Blecheindeckung) 
Gemeinderatsbeschluss vom 15.02.2006 liegt vor. 

 
 
2.9 Der vorhandene landwirtschaftliche Weg Flur-Nr. 190 zwischen der Kreisstraße EI 34 

und des Kelsbaches wird auf Wunsch der Firma Amberger voraussichtlich entwidmet 
und veräußert. 
Erforderliche Grunddienstbarkeiten für vorhandene und künftig im Untergrund verlau-
fende öffentliche Leitungen und für gemeindliche Nutzung als Notzufahrt in diesen 
Bereich sind aufgrund der Forderung der Gemeinde Oberdolling abzuschließen. 
 
 

2.10 Stellungnahme der T-Com Altdorf vom 19.12.2005 u.a.: 
Zur fernmeldetechnischen Versorgung des Planbereiches ist der Bau neuer Tele-
kommunikationsanlagen erforderlich. Hierzu ist von der Firma Amberger über die 
Gemeinde Oberdolling rechtzeitig Kontakt aufzunehmen bei 
TI NL Süd, PTI 22, PPB L1, Herrn Treffer, Steiglehnerstraße 6, 85051 Ingolstadt. 
Herr Treffer ist unter der Telefonnummer 0841/9730-140 erreichbar. 
 
 

2.11 Stellungnahme des Amtes für Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt vom 12.01.2006 
u.a.: 
Das vorgesehene Gewerbegebiet grenzt südlich an die Flur-Nr. 188 und 189, ge-
trennt durch den Kelsbach und den landwirtschaftlichen Weg, Gemeindewald und 
ganz im Südwesten Privatwald Flur-Nr. 180/1 an. Der Privatwald besteht im Norden 
überwiegend aus ca. 100-jährigen Fichten und einzelnen Eichen. 
Die Gebäude sind so zu errichten, dass umstürzende Bäume keinen Schaden für 
Leib und Leben der Bewohner bzw. Beschäftigten verursachen können. 
Eine potentielle Gefahr kann von den Fichten des Privatwaldes ausgehen, auch wenn 
dieser Bereich einem später zu errichtenden Gebäude in Hauptsturmrichtung nachge-
lagert ist. Deshalb ist darauf zu achten, dass vom Privatwald ein ausreichender Ab-
stand (Baumlänge) eingehalten wird. 
(Anmerkung: nach vorliegendem Kartenmaterial konnten vorstehende Flurnummern nicht festgestellt 
werden.  
Es dürfte sich um folgende Flurnummern handeln: 
Die Flur-Nr. 188 und 189 dürften die Flur-Nr. 220 sein und 
die Flur-Nr. 180/1 ganz im Südwesten dürfte die Flur-Nr. 280/1 sein. 
 
 

2.12 Stellungnahme der E.ON Bayern AG, Kundencenter Pfaffenhofen, Draht 7 85276 
Pfaffenhofen, Tel. 08441/750-0 vom 09.01.2006 u.a.: 
Die Stromversorgung ist durch den Anschluss an das Versorgungsnetz der E.ON 
Bayern AG gewährleistet. 
Die Versorgung wird aus der bestehenden TH 9886 „Kläranlage“ sichergestellt. 
Für die Versorgung der Grundstücke, bei denen eine konkrete Nutzungsabsicht und 
somit der zu erwartende Leistungsbedarf noch nicht bekannt ist, ist eventuell eine 
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Trafostation erforderlich. 
Zusätzlich ist zur Verlegung der Erdkabel auch das Stellen von Verteilerschränken im 
Bereich des Bebauungsplanes erforderlich.  
 
Innerhalb des Schutzzonenbereiches von Freileitungen besteht eine Bebau-
ungsbeschränkung. Die Breite des Schutzzonenbereiches beträgt bei 20-kV-
Einfachfreileitungen in der Regel je 8,0 m beiderseits. 

 
 
2.13 Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Gesundheitswesen, Residenzplatz 1, 

85072 Eichstätt u.a.: 
Bei einer möglichen Eigenwasserversorgung des Gewerbegebietes ist das Gesund-
heitsamt gemäß Trinkwasserverordnung TrinkwV 2001 gesondert zu informieren bzw. 
zu hören. 
 
 

2.14 Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt vom 09.01.2006 : 
 
1. Kelsbach 
 
Der südlich des Bebauungsplanes verlaufende Kelsbach ist ein Gewässer 3. Ordnung. 
Zuständig für die Unterhaltung des Kelsbaches ist die Gemeinde Oberdolling. 
Das Gewerbegebiet liegt teilweise im Überschwemmungsgebiet des Kelsbaches. Im 
Überschwemmungsgebiet sind keine Bebauungen und Auffüllungen zulässig. 
Abstellflächen und Verkehrsflächen im Überschwemmungsgebiet müssen ebenerdig an-
gelegt werden. 
Anmerkung: 
Das vorstehende Thema ist mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt, Landratsamt 
Eichstätt und der Firma Amberger separat behandelt und bearbeitet worden. 
Die entsprechende Bearbeitung und Lösung des Problems ist im Anhang zum Bebau-
ungsplan und Begründung ersichtlich. 
Das wesentliche Ergebnis ist, dass durch entsprechende flächen- und volumenmäßige 
Ausgleichsmaßnahmen sich der teilweise Einbau in das Überschwemmungsgebiet nicht 
nachteilig auf den Hochwasserabfluss Kelsbach auswirkt. 
 
Voraussetzung ist jedoch, dass die im Anhang ermittelten und festgelegten Grund-
lagen der Bauwerke sowie Außen- und Verkehrsflächen in Lage, Höhe und Abmes-
sungen genauestens eingehalten werden. 
 
Entlang des Kelsbaches ist ein mind. 5 m breiter und unterhalb der ehemaligen Kläranla-
ge Flur-Nr. 191/1 ein 10 m breiter natürlicher Uferstreifen, gemessen ab Böschungsober-
kante zu erhalten. Das Überschwemmungsgebiet ist im Bebauungsplan darzustellen. 
(Anmerkung: Hier wird ebenfalls auf den Anhang zum Bebauungsplan und Begründung 
hingewiesen, in dem eine einvernehmliche Lösung mit dem Wasserwirtschaftsamt, Land-
ratsamt und Firma Amberger gefunden wurde.) 
 
Der offene Entwässerungsgraben zum Kelsbach ist zu erhalten. Er darf nicht verrohrt 
werden. 
 
 
2. Abwasserbeseitigung 
 
Es ist geplant, das häusliche Abwasser aus dem Gewerbegebiet an die Verbandskläran-
lage Pförring anzuschließen und das betriebliche Abwasser an die betriebseigene Klär-
anlage einzuleiten. 
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Beide Kläranlagen verfügen über ausreichend Kapazitäten. 
 
Die Beseitigung des Niederschlagswassers bzw. die Entwässerungsplanung ist 
vor Baubeginn mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt abzustimmen. Einleitun-
gen in den Kelsbach oder die Versickerung bedürfen der wasserrechtlichen Er-
laubnis.  (betrifft Entwässerungsplanung Firma Amberger) 
 
Anmerkung: Bei der Bearbeitung der Entwässerungsplanung der Firma Amberger ist 
auch der Gemeinderat Oberdolling zu hören und vor allem die genehmigte Entwässe-
rungsplanung abschließend vorzulegen. 
 
 
3. Grundwasser und Bodenschutz 
 
Laut Aktenlage liegen dem Wasserwirtschaftsamt derzeit keine Informationen über etwa-
ige Altlastenverdachtsflächen bzw. Altablagerungen im Bereich des Bebauungsplanes 
vor. 
Sollten während der Bebauung im betroffenen Bereich Untergrundverunreinigungen be-
kannt werden (z.B. im Bereich der ehem. Kläranlage), sind diese im Einvernehmen mit 
dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt ordnungsgemäß zu beseitigen. 
Sollten sich im Zuge von Baumaßnahmen Grundwasserabsenkungen als notwendig er-
weisen, sind diese im wasserrechtlichen Verfahren zu beantragen. 
 
 
4.Sonstiges 
 
Für die Bereiche „Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ ist die fach-
kundige Stelle am Landratsamt Eichstätt zu beteiligen. 
 
 

2.15 Stellungnahme des Vermessungsamtes Ingolstadt vom 15.12.2005: 
Der Gemeinderat stellt fest, dass die vom Vermessungsamt vorgeschlagene rechtli-
che Baulandumlegung nicht erforderlich wird, da die Grundstücke in Alleineigentum 
der Firma Amberger sind. 
 
 

 
3. Rechtliche Vorgaben 
 
 
3.1 Naturschutzrechtlich geschützte Flächen werden nicht in Anspruch genommen. 

Die überplante Fläche Westteil ist derzeit bereits teilweise bebaut bzw. mit Schotter-
tragschichten als Fahrzeug-Stellplatz befestigt. 

 
Entsprechend dem vom Landratsamt Eichstätt vom 04.12.2000 genehmigten Land-
schaftsplan Nr. 43/Az.610 der Gemeinde Oberdolling sowie der aktuellen Biotopkar-
tierung des Landesamtes für Umwelt befinden sich im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes keine Biotope und/oder Flächen nach § 13d des Bayerischen Natur-
schutzgesetztes. 

 
 

3.2 Der Gemeinderat stellt fest, dass es sich bei den betreffenden Grundstücken des Be-
bauungsplanes, auch gemäß genehmigtem Landschaftsplan der Gemeinde Ober-
dolling, um keine Feuchtwiesen und im Falle des Grabens der Flur-Nr. 193 um keinen 
Ablauf einer Quelle handelt. 
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Da durch den bestehenden Graben jedoch eine Vorflut der nördlich der ehemaligen 
Bahntrasse liegenden Hanggrundstücke gegeben ist, muss dieser offene Graben in der 
Funktion aufrecht erhalten bleiben. 
 

 
3.3 Die Belange des Denkmalschutzes sind bei den privaten und öffentlichen Baumaß-

nahmen zu berücksichtigen. 
 
 
3.4 Zutagetretende Bodenfunde sind gemäß § 8 Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem 

Bayer. Landesamt für Denkmalpflege in Ingolstadt anzuzeigen. 
 
 
 
 
4. Planerische Gestaltung 
 
 
4.1 Das künftige Gewerbegebiet liegt am östlichen Ortsrand von Oberdolling südlich der 

Kreisstraße EI-34 und nördlich des Kelsbaches. 
 
 
4.2 Die Baugrenze wird gemäß Bayerischem Straßen- und Wegegesetz mit einem Ab-

stand von 15 m zum Fahrbahnrand der Kreisstraße EI-34 festgelegt. 
 
Aufgrund interner Betriebsabläufe (LKW-Rangierfahrten mit rückseitigem Andocken an 
das geplante Gebäude) ist nach Angabe der Firma Amberger ein Gebäudeabstand von 
maximal 5 m zur vorhandenen Grundstücksgrenze an der EI 34 erforderlich. 
Bei Einhaltung des Mindestabstandes nach dem Bayerischen Straßen- und Wegege-
setz ergäbe sich ein Abstand Grundstücksgrenze – Gebäude von ca. 12 m, d.h. um 7 
m mehr als laut Firma Amberger erforderlich. 
 
Die Tiefbauabteilung des Landkreises Eichstätt hat entgegenkommender Weise im Be-
reich der bereits aktuell geplanten Lagerhalle beim erforderlichen Abstand aus-
nahmsweise eine Reduzierung des Mindestabstandes auf 10,0 m in Aussicht gestellt.  
Die Baugrenze würde dann hier in rund 7,0 m Abstand von der Grundstücksgrenze zu 
liegen kommen, d.h. nur ca. 2 m mehr als von der Firma Amberger als erforderlich be-
nannt. 
Im Bereich der Flur-Nrn. 188 und 189 wird aufgrund der Ausrichtung zur Ortsmitte hin 
die ausnahmsweise Reduzierung des Abstands auf 8.00 m beantragt. 
 
 
Im übrigen Geltungsbereich an der Kreisstraße ist jedoch der gesetzlich erforderliche 
Mindestabstand von 15 m zum Fahrbahnrand der EI 34 einzuhalten. 
 
Diesbezüglich hat eine entsprechende Abwägung im Gemeinderat stattgefunden. Auf-
grund der möglichen Firsthöhen von 11 m ist es auch Wunsch des Gemeinderates, 
vom gesetzlich geforderten Mindestabstand 15 m nicht abzuweichen. 

  
4.3 An den sonstigen Grundstücksgrenzen beträgt der Abstand der Baugrenze zur Grund-

stücksgrenze mind. 5,0 m, es sei denn, dass im südlichen Geltungsbereich aufgrund 
der Waldnähe der Abstand mindestens der Baumlänge entsprechen muss (Forderung 
des Amtes für Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt). 
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5. Verkehrserschließung, Verkehrsflächen 
 
 
5.1 Der Straßenanschluss des Gewerbegebietes erfolgt von der Kreisstraße EI34 über die 

gemeinsame öffentliche Zufahrt mit der Firma Stopfer im westlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes. 
 

5.2 Die bestehenden Wegeanbindung über Flur-Nr. 187/2 (= vorhandene gemeinsame 
Anbindung der Firmen Amberger und Stopfer) bleibt in ihrer Funktion erhalten. 

 
5.3 Entlang der Kreisstraße EI 34 sind die im Bebauungsplan dargestellten Abstände 

(Baugrenzen) mit 15,0 und 10,0 m zwingend einzuhalten. 
 

5.4 Bezüglich der noch auszubauenden Zufahrt bei km 16,635 ist mit der Tiefbauverwal-
tung eine Vereinbarung gemäß Art. 36 Abs. 3 BayStr.WG abzuschließen. Hierbei sind 
entsprechend Detailpläne vom künftigen Nutzer vorzulegen. 
 

5.5 Im Einmündungsbereich der Erschließungsstraße in die Kreisstraße EI 34 ist ein beid-
seitiges Sichtdreieck (Art. 26 BayStr.WG) mit jeweils 10 m x 85 m von jeder sichthin-
dernden Bebauung und Bepflanzung freizuhalten. 
 

5.6 Auf die von der Kreisstraße ausgehenden Emissionen wie Lärm, Abgase, Salze etc. 
wird hingewiesen; evtl. Schutzeinrichtungen sind von und auf Kosten der Firma Am-
berger Oberdolling außerhalb des Kreisstraßengrundes auf Privatgrund einzuplanen 
und bei Bedarf zu errichten. 
Einer Kostenübernahme durch die Gemeinde wird nicht zugestimmt. 
 

5.7 Entlang der Kreisstraße EI 34 werden keine Einzelzufahrten und keine Einzelzugänge 
zugelassen. 
 

 
 
 
6. Art der baulichen Nutzung 
 
 
6.1 Das Baugebiet wird als „Gewerbegebiet“ nach §8 BauNVO festgesetzt. 
 
 
 
7. Maß der baulichen Nutzung 
 
 
7.1 Im neuen Gewerbegebiet wird eine offene Bauweise zugelassen. 
 
 
7.2 Die folgenden festgesetzten Werte für GFZ , GRZ und FH gelten als Höchstgrenze: 
 

 
 
Maximal zulässige  Geschossflächenzahl   =  1,2 
Maximal zulässige Grundflächenzahl    =  0,8 
Maximal zulässige Firsthöhe von Gebäuden  = 11 m 
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(gemessen ab Oberkante Straßenmitte Kreisstraße EI 34 vor dem Baugrundstück) 

 
Wegen der Lage in der Ebene und der bereits vorliegenden konkreten Planungen einer 
Kühl- und Lagerhalle mit Bürogebäude der Firma Amberger wird seitens des Gemein-
derates eine maximale Firsthöhe von 11 m zugelassen. 

 
 
 
8. Sonstige Festsetzungen 
 
 
8.1 Das Gewerbegebiet liegt in weitestgehend ebenem Gelände. Das Geländeniveau liegt 

auf ca. 378,0 m.ü.NN., die Fahrbahn der EI-34 liegt im Mittel um ca. 70 cm darüber auf 
ca. 378,70 m.ü.NN. 

 
 
8.2 Die geplanten Gebäude und Anlagen des aktuell vorliegenden Bauantrages (Kühl- und 

Lagerhalle mit Bürogebäude) sowie deren Aussenanlagen und Verkehrsflächen sind in 
Lage und Höhe gemäß den ermittelten und festgesetzten Ermittlungen bei der Bearbei-
tung des Hochwasserüberschwemmungsgebietes absolut verbindlich und unbedingt 
einzuhalten. 
(Anmerkung: der Höhenfestlegung ist beim Gebäude eine Rampenhöhe von 1,10 m 
nach Angabe der Firma Amberger zugrundegelegt). 
 
Bei eventueller Veränderung der Gebäude und Anlagen in Lage, Höhe oder Ab-
messungen, gegenüber den genehmigten und festgesetzten Grundlagen, erlö-
schen alle erteilten Genehmigungen. 

 
Hinweis: Die festgesetzte Oberkante Fertigfußboden aller Bauwerke und die festge-
setzten Höhen mit Lage der Verkehrsflächen auf dem derzeit geplanten Betriebsgelän-
de (Kühl- und Lagerhalle mit Büro) sind im Anhang zum Bebauungsplan mit Begrün-
dung ersichtlich 

 
 
8.3 Die Fußbodenoberkanten der künftigen geplanten Gebäude dürfen maximal 30 cm 

über der entsprechend vor dem Gebäude liegenden  Fahrbahnoberkante der EI 34 lie-
gen. 

 
 
8.4 Gemäß Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt wird besonders darauf 

hingewiesen, dass im Überschwemmungsgebiet generell keine Bebauungen und Auf-
füllungen zulässig sind. 

 
 
 
9. Grünflächen 
 
 
9.1 Entlang den Grundstücksgrenzen ist ein 3,0 m, an der Ostgrenze 5,0 m, breiter Grün-

streifen als geschlossener Grüngürtel auf Privatgrund anzulegen. 
Der Grüngürtel bei den Sichtdreiecken an der Kreisstraße EI 34 darf eine Höhe von 
maximal 80 cm nicht überschreiten. 
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9.2 Der bestehende Vegetationsstreifen um die vorhandene Wasserfläche der ehemaligen 
Kläranlage auf Flur-Nr. 189 bleibt nach Angabe der Firma Amberger erhalten und wird 
im Zuge von weiteren Baumaßnahmen ebenso wie die Wasserfläche in neue Außen-
anlagenplanungen aufgenommen und aufgewertet. 

 
 
9.3 Bei Pflanzmaßnahmen auf öffentlichem und privatem Grund dürfen nur heimische, 

standortgerechte Pflanzen verwendet werden. 
 
 
 
 
10. Einrichtungen der Infrastruktur 
 
 
10.1 Für die mögliche Ansiedlung von Beschäftigten sind Wohnbauflächen durch vorhande-

ne und geplante Baugebiete in ausreichender Anzahl und in zumutbarer Entfernung 
vorhanden (vorhandenes Baugebiet „Müllerberg-Ost“ und derzeit geplantes Neubauge-
biet „2. Erweiterung Müllerberg-Ost“ und künftiges Wohnbaugebiet nördlich Gewerbe-
gebiet „Amberger Ost“ bzw. nördlich der ehemaligen Bahnlinie Ingolstadt-Riedenburg in 
Oberdolling.) 

 
 
10.2 Die erforderlichen Schul- und Kindergarteneinrichtungen sind nach Angabe der Ge-

meinde vorhanden und müssen nicht erweitert werden. 
 
 
 
11. Ver- und Entsorgung 
 
 
11.1 Wasserversorgung 
 

Das geplante Gewerbegebiet kann von der zentralen Wasserversorgungsanlage der 
Gemeinde Oberdolling mit häuslichem Trinkwasser versorgt werden. 
 
Bei einer möglichen Eigenwasserversorgung des Gewerbegebietes ist das Gesund-
heitsamt des Landratsamtes Eichstätt gemäß Trinkwasserverordnung TrinkwV 2001 
gesondert zu informieren bzw. zu hören (entsprechend Stellungnahme des Gesund-
heitsamtes). 
 

 
 
11.2 Energieversorgung 
 

Die Stromversorgung ist durch den Anschluß an das Versorgungsnetz der E.ON Netz 
AG teilweise, jedoch nicht generell gegeben. Die Anschlüsse sind in Kabelbauweise 
auszuführen (siehe hierzu auch Ziffer 2.12 der Begründung = Stellungnahme der 
E.ON) 

 
 
11.3 Abwasserbeseitigung 
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Das Baugebiet wird im Trennsystem entwässert und an das bestehende Entwässe-
rungssystem angeschlossen. 
 
Das häusliche Schmutzwasser (kein Niederschlagswasser) wird an die bestehende 
Kanalisation entlang der Kreisstraße bzw. an den bestehenden Sammler zur Ver-
bandskläranlage Pförring angeschlossen. 
 
Betriebliche Abwässer sind wie bisher in der betriebseigenen Kläranlage der Firma 
Amberger zu behandeln. 
 
Soweit möglich soll das auf den versiegelten Flächen anfallende unverschmutzte Nie-
derschlagswasser zeitverzögert wieder vor Ort dem Untergrund zugeführt werden. 
Hierfür sind entsprechende Anlagen unter Berücksichtigung der entsprechenden ATV-
DVWK – Arbeits- und Merkblätter im Zuge der Erschließungsmaßnahme vorzusehen. 
 
Die Beseitigung des Niederschlagswassers bzw. die Entwässerungsplanung ist 
vor Baubeginn jeder Maßnahme mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt abzu-
stimmen. Einleitungen in den Kelsbach oder die Versickerung bedürfen der was-
serrechtlichen Erlaubnis. 
(betrifft vor allem Entwässerungsplanung Firma Amberger) 
 
Anmerkung: Bei der Bearbeitung der Entwässerungsplanung der Firma Amberger ist 
auch der Gemeinderat Oberdolling zu hören und vor allem die genehmigte Entwässe-
rungsplanung abschließend vorzulegen. 

 
 
11.4 Müllabfuhr 
 

Die Beseitigung der Abfälle ist sichergestellt durch die zentrale Abfuhr des Landkreises 
Eichstätt. 
 
 

11.5 Telekommunikationsanlagen 
 
Bei vorliegendem Gewerbegebiet ist gemäß Stellungnahme der T-Com Altdorf v. 
19.12.2005 der Bau neuer Telekommunikationsanlagen erforderlich. 
Die Firma Amberger hat sich rechtzeitig über die Gemeinde Oberdolling an die T-
Com zu wenden (siehe hierzu auch Ziffer 2.10 der vorliegenden Begründung) 

 
 
 
12. Maßnahmen, die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes getroffen wer-

den sollen, Kosten, Finanzierung 
 
 
12.1 Die Grundstücke der geplanten Gewerbefläche liegen im Eigentum der Firma Amber-

ger, Oberdolling, außer öffentliche Wegflächen und Kelsbach. 
 
Die Finanzierung der Erschließungs- und Sonstigen Kosten erfolgt durch die Firma 
Amberger. 
 
Entsprechende Verträge zwischen der Firma Amberger und der Gemeinde Oberdolling 
liegen vor bzw. werden abgeschlossen. 
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13. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 
 
 
13.1 Ein Baulandumlegungsverfahren gemäß § 45 ff BauGB ist nicht notwendig, da sich die 

Fläche im alleinigen Besitz der Firma Amberger befindet. 
 
 
 
14. Umweltschutz 
 
 
14.1 Bei den vom Bebauungsplan erfaßten Grundstücken handelt es sich um landwirtschaft-

lich bzw. als Fahrzeug-Parkplatz genutzte Flächen und um Recyclingflächen (ehemali-
ges Kläranlagengelände). 

 
14.2 Altlasten sind der Gemeinde Oberdolling mit Ausnahme der noch bestehenden bauli-

chen Anlagen der stillgelegten und ehemaligen Gemeindekläranlage nicht bekannt. 
 
14.3 Bei den außerhalb des Geltungsbereiches liegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 

können durch die mit der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung zusammen-
hängenden Einwirkungen unter Umständen für die Umwelt als Belästigung empfunden 
werden.  
Die vorhandene Landwirtschaft genießt Bestandesschutz im Sinne des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes. Eine aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung mögliche Minde-
rung der Nutzungsqualität bildet keine Grundlage für eventuelle spätere Beschwerden. 

 
 
14.4 Der Naturausgleich gemäß §8a Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BnatSchG) sieht 

durch die Gewerbegebietsausweisung eine Eingriffsregelung vor. 
 

Durch die bisher extensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen bzw. Feuchtwiesen wird 
die ökologische Einstufung mit mittlerer Wertigkeit (Kategorie II) angesetzt. 
 
Aufgrund der festgesetzten Minimierungsmaßnahmen im Bebauungsplan, wie Versi-
ckerung von Oberflächenwasser, Durchgrünung des Baugebietes udgl. wird zur Ermitt-
lung der Ausgleichsflächen gemäß dem Leitfaden des Bayerischen Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen Abb. 7 der  
 

Kompensationsfaktor 0,8  
         angesetzt.  

 
Daraus ergibt sich bei einer GRZ von maximal 0,8 folgende Ausgleichsfläche: 
 
Nettobauland der betroffenen Flur.Nr. 
191, 191/1, 192, 193, 194     ca. 19.300 m² 
  
Hieraus resultierende erforderliche Ausgleichsfläche = 
19.300 m²  x  0,8  =      ca. 15.440 m² 
 
 
Die restlichen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Flächen sind der-
zeit bereits befestigt und/oder werden in ihrem ursprünglichen Zustand belassen. 
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Der Vorhabensträger stimmt die Ausgleichsmaßnahmen mit der unteren Naturschutz-
behörde des Landratsamtes Eichstätt ab. 

 
 
15. Weitere Stellungnahmen   Träger öffentlicher Belange, jedoch ohne Anregungen 

oder Einwände liegen vor von 
 

➢ DB Services (Bahn) 
➢ E.ON Netz 
➢ Regierung v. Obb. – Luftamt Südbayern 
➢ Deutsche Transalpine Ölleitung GmbH 
➢ Amt für ländliche Entwicklung Schwaben 
➢ PLEDoc für E.ON Ruhrgas udgl. 
➢ E.ON Netz Bamberg – Hochspannungskabel 
➢ Wehrbereichsverwaltung Süd, Außenstelle München 
➢ Kreisheimatpfleger Max Künzel 
➢ Rhein-Main-Donau AG 
➢ Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle München 
➢ Bayerngas 

 
 
 
16. Umweltbericht 
 
 
 

 
Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die jeweili-
gen Schutzgüter und zu ergreifende Vermeidungsmaßnahmen 
 

 
 
1. Mensch 

 
 

Das vom Umfang der Bebauungsplanaufstellung betroffene Gelände wird derzeit nur 
östlich der ehemaligen Kläranlage landwirtschaftlich genutzt oder ist nur teilweise 
Feuchtwiese. Der westliche Bereich dient bereits seit vielen Jahren als geschotterter 
Fahrzeug-Parkplatz der Firma „Amberger“ bzw. ist ehemaliges Kläranlagengelände. 
 
An das vorliegend geplante Gewerbegebiet grenzen im Osten überwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Flächen bzw. im Norden die Kreisstraße EI 34 an; im Westen der 
Neuausweisung grenzt das bestehende Betriebsgelände der Firma „Stopfer“ an. 
 
Ein ausreichender Abstand zur nächsten Wohnbebauung ist gegeben. 
 
 
Für die Festlegung möglich zulässiger Lärmkontingente des neuen Gewerbegebietes 
wurden vom Landratsamt Eichstätt, Amt für Umweltschutz, alle derzeit absehbaren 
Erweiterungen und Gebietsausweisungen der Gemeinde Oberdolling gesamtheitlich 
betrachtet und mögliche Lärmkontingente erarbeitet. Aufgrund neuer aktueller Vorga-
ben wurde durch das Büro IBN eine neue Kontingentierung durchgeführt, welche zu 
folgenden Festsetzungen führt: 
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„Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche nachstehende 
angegebene Emissionskontingente L/EK,A/ nach DIN 45691 weder tags (06:00 Uhr 
bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) überschreiten. Für die Beurtei-
lung der Nachtzeit ist die lauteste Nachtstunde, die volle Stunde zur Nachtzeit mit 
dem höchsten zu erwartenden Pegel, heranzuziehen. 
 
Tabelle: Emissionskontingente der Teilflächen 
 

Teilfläche   Emissionskontingent 
   L EK,A in dB/m² 
 
   tags   nachts 
GE 1 (West)     56     41 
GE 2 (Ost)    61      46 
 
Ein Vorhaben erfüllt die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, 
wenn der nach TA Lärm unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhältnisse 
zum Zeitpunkt der Genehmigungsplanung berechnete Beurteilungspegel L/r,A/ der 
vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an den maßgeblichen Immissionsorten 
nachstehende Bedingung erfüllt. 

L r,A ≤ LEK,A − ∆L 
mit: 
Lr,A   Beurteilungspegel nach TA-Lärm in dB 
LEK,A   Emissionskontingent der Baufläche in dB / m² 
ΔL   Differenz zwischen Emissionskontingent und Immissionskontingent 

aufgrund der geometrischen Ausbreitung nach DIN 41691 in dB / m² 
 
 
Nachstehende Immissionsorte sind zu berücksichtigen. 
 
Tabelle: Immissionsorte außerhalb des Plangebietes  
 
 
Immissionsorte      Gebietsausweisung 
IO 01     Wohngebäude, 

  Am Mühlberg 16     "Allgemeines Wohngebiet" 
IO 02     Geplantes Mischgebiet 

  Fl.-Nr.: 187      "Mischgebiet" 
IO 03     Wohngebäude, 

  Am Bahnhof 5     "Gewerbegebiet" 
IO 04    Geplante Wohnbebauung 

  Fl.-Nr.: 161      "Mischgebiet" 
IO 05     Wohngebäude, 

  Bergstraße 13 (Unterdolling)   "Allgemeines Wohngebiet" 
 
 
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, wenn der A-bewertete Beurteilungspegel Lr,A den Immissionsrichtwert 
nach TA Lärm an den zu untersuchenden Immissionsorten um mindestens 15 dB un-
terschreitet. 
 
Die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm sind entsprechend der vg. Gebietsauswei-
sungen zu berücksichtigen. 
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Zum Schutz von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen auf benachbarten Gewerbe-
flächen ist am Rand der Gewerbeflächen der Nachweis über die Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte nach TA Lärm für ein Gewerbegebiet zu erbringen.“ 
 
 
Bedingt durch die maßgeblichen Festsetzungen der Aufstellung des Bebauungspla-
nes sind jedoch derzeit absehbar keine negativen Einflüsse und / oder nachhaltigen 
Folgewirkungen auf das Schutzgut Mensch absehbar. 
 
 
 
 
2. Tiere und Pflanzen  
 
 
Mit der geplanten Gewerbegebietsausweisung und der Erhöhung der Versiegelung 
von Grünflächen geht zum Teil Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren. 
 
Relevante Auswirkungen auf Fauna und Flora werden jedoch nicht weiter erwartet, 
da sich ungefähr die Hälfte der Gewerbegebietsausweisung nach Angabe der Ge-
meinde Oberdolling schon immer auf landwirtschaftlich genutztem Gelände befindet. 
 
Im Bereich der bestehenden Wasserfläche der ehemaligen Kläranlage befindet sich 
ein Vegetationsstreifen mit Baum- und Strauchbewuchs. 
Dieser Vegetationsstreifen wird, ebenso wie die Wasserfläche, im Zuge der weiteren 
Bebauung des Gewerbegebietes nach Angabe der Firma Amberger erhalten und 
durch landschaftspflegerische Maßnahmen aufgewertet. 
   
Der Verlust der Nahrungshabitate für die Tierwelt ist daher nicht als erheblich einzu-
stufen, da bereits im nahen und weiteren Umfeld der Umwidmungsfläche geeignete 
weitere Nahrungshabitate vorkommen. 
 
Die Fläche des übrigen Geltungsbereiches stellt bereits heute für Tiere und Pflanzen 
einen Lebensraum von geringer Bedeutung dar; somit sind keine erheblichen Auswir-
kungen von der geplanten Änderung auf Tiere und Pflanzen zu erwarten. 
 
Flächen nach § 13d Naturschutzgesetz liegen nicht vor. 
 
Der Eingriff durch die Nutzungsänderung wird nach Rücksprache mit dem 
Landratsamt Eichstätt, Untere Naturschutzbehörde, durch landschaftspflegeri-
sche Maßnahmen in der Gemarkung Oberdolling bzw. Unterdolling gemildert 
und ausgeglichen. 
 
Die sich ergebenden erforderlichen Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen 
wurden unter Punkt 14.4 ermittelt und sind vom künftigen Nutzer und Eigentümer zu 
übernehmen.  
 
 
 
 
3. Boden und Wasser 

 
 

Allgemein ist in der Regel bei jeder Neuaufstellung eines Bebauungsplanes ein Ein-
griff und Verlust der natürlichen Bodenfunktion gegeben. 
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Soweit möglich soll das auf den versiegelten Flächen anfallende unverschmutzte 
Niederschlagswasser zeitverzögert wieder vor Ort dem Untergrund zugeführt werden. 
Hierfür sind Anlagen unter Berücksichtigung der entsprechenden ATV-DVWK – Ar-
beits- und Merkblätter im Zuge der Grundstücksentwässerungsplanung und -
maßnahme vorzusehen. 
 
Das neue Gewerbegebiet grenzt im Süden direkt an den Kelsbach an.  
 
Eine ausreichende Durchgrünung des Gewerbegebietes wird angestrebt. 
 
Die Funktion des Vorflutgrabens auf Flur-Nr. 193 von der Kreisstraße EI 34 zum Vor-
fluter Kelsbach ist aufrecht zu erhalten. 
 
 
Zur Festlegung möglicher Überschwemmungsflächen und eventuell sich daraus er-
gebender erforderlicher Maßnahmen und/oder Festlegungen wurde am 23.03.2006 
mit der Gemeindeverwaltung und dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt (Herrn 
Daum) eine Hochwassermarke an der Brücke über den Kelsbach (zwischen Weg 
Flur-Nr. 190 / 219) am nordöstlichen Widerlager angenommen mit einer annivellierten 
Höhe von 378,03 m.ü.NN. 
Diese Hochwassermarke liegt ca. 30 cm unter Unterkante Brückenkonstruktion (bei 
Freibord von ca. 30 cm am nordöstlichen Widerlager) bzw. ca. 30 bis 35 cm über dem 
letzten Hochwasserstand vom 10.03.2006. 
 
Ausgehend von dieser gemeinsam festgelegten angenommenen Hochwassermarkie-
rung und der vorhandenen Wasserspiegellinie des Kelsbaches wurde die Hochwas-
serlinie im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gezeichnet und für die Konstrukti-
on sowie Berechnung des Überschwemmungsgebietes zugrundegelegt. 
Das sich hieraus ergebende derzeitige Überschwemmungsgebiet ist im Bebauungs-
plan dargestellt. 
 
Hieraus ist folgendes ersichtlich: 
 
• Bei Flur-Nr. 188 (derzeit von Firma Amberger als Privatparkplatz genutzt) liegt 

ungefähr die halbe Grundstückstiefe im Überschwemmungsgebiet bei einer Was-
sertiefe von bis ca. 20 cm. 

 
• Flur-Nr. 189 (ehemaliges Kläranlagengelände), Flur-Nr. 190 (landwirtschaftlicher 

Weg) und Flur-Nr. 191/1 (ehemaliges Kläranlagengelände, derzeit von Thujen 
umsäumt) liegen derzeit nicht im Überschwemmungsgebiet. 

 
• Flur-Nr. 191, 192, 193 und 194 (alle östlich des ehemaligen Kläranlagengeländes 

Flur-Nr. 191/1 Thujengrundstück) liegen im Überschwemmungsgebiet. 
 
In den Planunterlagen der Anlage zum Bebauungsplan können der ermittelte Hoch-
wasserlängsschnitt sowie diverse Hochwasserquerschnitte mit den entsprechenden 
Abflussquerschnitten und –Volumina eingesehen werden. 
 
Hierbei kann ferner ersehen werden, dass das derzeit von Firma Amberger bereits 
geplante Gebäude (Kühlhalle mit Bürotrakt) auf Flur-Nr. 191 in geringem Maße im 
Überschwemmungsgebiet zu liegen kommt. 
 
Aufgrund mehrerer Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt, dem Land-
ratsamt Eichstätt/Dienststelle Süd, der Gemeinde Oberdolling und teilweise mit dem 
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künftigen Nutzer des geplanten Gewerbegebietes, Firma Amberger Oberdolling, wur-
de ein möglicher technischer Ansatz zur Lösung des Problems und damit ein mögli-
cher Ansatz zur Erreichung einer Genehmigung darin gefunden, indem das derzeitige 
Hochwasserabflussvolumen zu ermitteln war und einem möglichen Ausgleichsvolu-
men gegenüberzustellen. 
Dies bedeutet, dass das durch Einbau von Bauanlagen in das Überschwemmungs-
gebiet verlorengegangene Hochwasserabfluss- und –Rückhaltevolumen an anderer 
Stelle neu geschaffen und damit ausgeglichen wird. 
 
Bei dieser Gegenüberstellung ist man davon ausgegangen, das ein Volumenaus-
gleich, d.h. ein neues zusätzliches Hochwasserabflussvolumen durch folgende Maß-
nahmen zu erreichen ist: 
 
• Abtrag der Flur-Nr. 191/1 (jetziges Thujengrundstück) und 
• Abflachung der nördlichen Kelsbachböschung einschließlich Uferstreifen 
• Abtrag (nur in geringem Umfang) im Südostbereich bei Flur-Nr. 194 
 
Die Außenbereiche (Verkehrs- und Nutzflächen wie z.B. Fahrstraßen, Parkplätze, 
Lagerplätze udgl.) sind weitestgehend bodennah, d.h. urgeländenah zu errichten, mit 
dem Ziel, Vernichtung von Hochwasserabflussvolumen zu vermeiden, d.h. dass im 
Bedarfsfall ein Hochwasserabfluss über die Außenbereiche auf dem Betriebsgelände 
Amberger stattfinden kann. 
 
Vorstehende Maßnahmen wurden gemäß den beiliegenden Unterlagen planlich be-
arbeitet, berechnet und dargestellt. 
 
Hierbei ergaben sich folgende wesentliche Ergebnisse: 
 
Derzeitiges Abflussvolumen, das durch Einbauten und geringe Überbauung von 
Aussenflächen verloren geht:           ca. 530 m3 
 
Neu geschaffenes, d.h. künftiges zusätzliches Hochwasservolumen:  ca. 800 m3 
 
 
Es kann somit festgestellt werden, dass im Geltungsbereich des vorliegenden Be-
bauungsplanes ein zusätzliches Hochwasser- und Rückhaltevolumen von ca. 800 m3 
abzüglich 530 m3 = ca. 270 m3 neu geschaffenes, zusätzliches Hochwasserab-
fluss- und –Rückhaltevolumen nachgewiesen ist. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei vorliegender Bearbeitung der Hochwas-
serthematik bzw. des Hochwasserüberschwemmungsgebietes nur die derzeit 
aktuelle von der Firma Amberger beantragte Baumaßnahme Kühlhalle mit Bü-
rotrakt sowie dazugehörigen Außenverkehrsflächen zugrundegelegt wurde. 
 
Den Eigentümern und Nutzern der Gewerbegrundstücke stehen generell bei und 
nach einem Hochwasserereignis, auch bei einem über das vorliegend zugrundege-
legte Hochwasserereignis hinausgehend, keine Schadenersatzansprüche oder sons-
tige Ansprüche aus dem vorliegenden Bebauungsplan zu. 
 
 
Bezüglich des Uferstreifens wurde mit dem Wasserwirtschaftsamt vereinbart, dass 
aufgrund innerbetrieblicher logistischer Nutzungsschwierigkeiten der Firma Amberger 
im Bereich der Flur-Nr. 189 (ehemalige Kläranlage) und Flur-Nr. 191/1 (ehemaliges 
Kläranlagengelände) eine Verringerung der Breite des Uferstreifens erfolgen kann, 
wenn dafür an anderer Stelle ein entsprechend breiterer Uferstreifen angelegt wird. 
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In der Gesamtbilanz ist eine Gesamtfläche Uferstreifen nachzuweisen, die sich aus 
der Gesamtlänge des Geltungsbereiches am Kelsbach mit einer durchschnittlichen 
Breite von 5 m ergibt. 
 
Dieser Nachweis liegt gemäß Anlage 5 des Anhangs vor. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Uferstreifen öffentlich zugänglich bleiben muss, 
z.B. als Wiesenweg nach Angabe Wasserwirtschaftsamt. 
 
Es wird abgeraten, eine Einzäunung im Hochwasserüberschwemmungsgebiet durch-
zuführen. 
Sollte eine Einzäunung der Gewerbegrundstücke im Hochwasserüberschwem-
mungsgebiet dennoch für unbedingt erforderlich nachgewiesen werden, ist unbedingt 
ein stabiles widerstandsfähiges grobmaschiges Einzäunungsmaterial (z.B. Stahlmat-
tenzaun o.ä.) zu verwenden. 
 
 
Durch folgende geplante und im Bebauungsplan dargestellte Maßnahmen geht kein 
Hochwasserrückhalteraum verloren. Es konnte im Gegenteil sogar zusätzliches 
Hochwasserrückhalte- und Abflussvolumen geschaffen werden. 
 
Der Hochwasserabfluss, der Wasserstand, die Hochwasserrückhaltung sowie die 
Gewässerbeschaffenheit werden auf Grundlage der mit dem Wasserwirtschaftsamt 
Ingolstadt getroffenen Festlegungen durch die folgenden Maßnahmen nicht nachteilig 
beeinflusst. 
 
Folgende Maßnahmen sind derzeit aktuell im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
vorgesehen: 
 
• Neubau einer Kühlhalle ca. 120 m lang und ca. 40 m breit mit Bürotrakt ca. 10 m 

lang und 8,5 m breit (ist bereits vorhanden) 
 
• Abtrag des Grundstücks Flur-Nr. 191/1 (ehemaliges Kläranlagengelände) zur Er-

reichung von zusätzlichem Hochwasserabfluss- und rückhaltevolumen und zu-
gleich Herstellung einer innerbetrieblichen Verkehrsfläche südlich der geplanten 
Kühlhalle gemäß den Planunterlagen des Anhangs zum Bebauungsplan. 

 
• Abflachung der nordseitigen Uferböschung des Kelsbaches bis einschließlich 

Uferstreifen gemäß den Planunterlagen des Anhangs zum Bebauungsplan. 
 

 
Es kann festgestellt werden, dass sich die geplante Ausweisung eines Gewerbege-
bietes bei der geplanten und wie vorstehend festgesetzten Nutzung nicht negativ auf 
das Schutzgut Boden und Wasser auswirken wird. 
 
 
4. Klima und Luft 
 
 
Während der Bauphase kommt es zu Staub- und Schadstoffemissionen durch Bau-
maschinen und Baufahrzeuge. Diese Emissionen sind jedoch nur temporär und auf-
grund der noch verhältnismäßig freien Lage bzw. des noch dünn besiedelten Gebie-
tes als nicht erheblich und nachhaltig zu bezeichnen. 
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Als zukünftige Nutzung des Gewerbegebietes ist derzeit nur Lagerung und Umschlag 
von Produkten der Firma Amberger vorgesehen; stark Staub- und Lärm emittierende 
Anlagen sind nach Angabe der Firma Amberger nicht vorgesehen. 
 
In Bezug auf das Schutzgut Klima/Luft ist somit derzeit von keiner erheblichen und 
nachhaltigen anlagen- sowie betriebsbedingten Beeinträchtigung durch das Pla-
nungsvorhaben auszugehen. 
 
 
 
5. Landschaft 
 
 
Das zu überplanende Gebiet befindet sich zwischen der Kreisstraße EI 34 im Norden 
und dem Kelsbach im Süden in einer ebenen Fläche. Im Süden erhebt sich als land-
schaftscharakteristischer Schwerpunkt der bewaldete „Müllerberg“ mit einer maxima-
len Geländehöhe von ca. 410 m.ü.NN. 
 
Da die Ansicht und Erscheinung des neuen Gewerbegebietes weitestgehend von der 
Kreisstraße aus erfolgt, ist beabsichtigt, die maximalen Gebäudehöhen weit unterhalb 
der Geländekuppe des „Müllerberg“ festzusetzen.  
 
 
Die Geländehöhe des „Müllerberg“ beträgt     ca. 410 m.ü.NN. 
 
Das geplante Straßenniveau des Gewerbegebietes beträgt  ca. 378 m.ü.NN. 
 
 
Bei der festgelegten maximalen Firsthöhe von 11,0 m liegen die Gebäudehöhen auf 
einem maximalen Niveau von  
 

ca. 378 m.ü.NN  +  11,0 m  =  ca. 389 m.ü.NN  
 

und somit mit ca. 21 m deutlich unter der Kuppe des „Müllerberg“ (ca. 410 m.ü.NN). 
 
 
Zudem orientiert sich die neue Bebauung auch an der Höhe des nördlich der Kreis-
straße EI 34 bestehenden alten Bahnhofsgeländes mit Lagerhallen.  
 
Bei der Abwägung des optischen Erscheinungsbildes wurde das derzeit noch optisch 
unbefriedigende ehemalige Kläranlagen- und ehemalige Bahnhofsgelände mit einbe-
zogen.  
Hierbei kann durch die geplante Maßnahme keine Verschlechterung des derzeitigen 
optischen Erscheinungsbildes festgestellt werden.  
 
Durch die geforderte Eingrünung des Gewerbegebietes und der sonstigen baulichen 
Auflagen sowie optischen Verbesserung des ehemaligen Kläranlagengeländes kann 
somit auch von einer Verschlechterung des Landschaftsbildes nicht ausgegangen 
werden. 
 
 
Für den Fernsichtbereich aus allen Richtungen ist eine sichtverschattende Randbe-
pflanzung mit einheimischen Gehölzen beabsichtigt und unbedingt erforderlich. 
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Es liegt keine Beeinträchtigung von exponierten Landschaftsteilen oder kulturhisto-
risch bzw. landschaftsprägenden Elementen oder von Erholungsräumen vor. 
 
 
Die räumliche Trennung zwischen den Ortsteilen Ober- und Unterdolling besteht 
durch die vorhandenen Grün- und Ackerflächen Flur-Nr. 195, 196, 197, 198 und 201 
östlich des Geltungsbereiches. 
 
 
 
6. Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
 
Wie im Gemeindebereich von Oberdolling bekannt, können sich im Geltungsbereich 
des vorliegenden Bebauungsplanes und der 17. Änderung des Flächennutzungspla-
nes vor- und frühgeschichtliche Siedlungsstellen befinden, so dass den Baumaß-
nahmen wahrscheinlich wissenschaftliche Untersuchungen vorausgehen müssen. Da 
sich die Reste der Siedlungsstellen in geringer Tiefe befinden, darf kein Oberboden- 
und Erdabtrag ohne Beteiligung der archäologischen Denkmalpflege erfolgen. 
Das Amt für Denkmalpflege, Ingolstadt, ist daher unbedingt vor Beginn der Oberbo-
denarbeiten zu informieren und deren Anweisungen auszuführen. 
 
Zutagetretende Bodenfunde sind gemäß § 8 Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem 
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege in Ingolstadt anzuzeigen (siehe hierzu auch Zif-
fer 3.4 unter „Rechtliche Vorgaben“ der Begründung). 

 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind derzeit keine weiteren Kultur- und sonstigen 
Sachgüter bekannt. 
 
 

 
Fazit: 
 
Die durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Amberger Ost“ 
geringen bau-, anlagen- oder betriebsbedingten Umweltauswirkungen können gemil-
dert oder ausgeglichen werden. 
  

 
 
Oberdolling, 19.04.2006 / 26.04.2023 / 21.02.2024 / 17.04.2024 
 
Gemeinde Oberdolling      Entwurfsverfasser 
 

          
Lohr          T+R Ingenieure GmbH 
1. Bürgermeister        
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluß

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.11.2005 die Aufstellung  des Bebauungsplanes gem. § 2
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluß wurde am 05.12.2005 ortsüblich bekanntgemacht.

2. Bürgerbeteiligung

Die Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB für  den Bebauungsplan in der Fassung vom 23.11.2005
mit Begründung hat mit Bekanntmachung vom 05.12.2005 in der Zeit vom 14.12.2005 bis 19.01.2006
stattgefunden.

3. Behördenbeteiligung

Die Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan in der Fassung vom
23.11.2005 mit Begründung hat in der Zeit vom 14.12.2005 bis 19.01.2006 stattgefunden.

4. Billigung des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 19.04.2006 den Bebauungsplan
in der Fassung vom 19.04.2006 mit Begründung gebilligt.

UNTERDOLLING

C. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1.       Gestaltung

1.1     Dächer Haupt- und Nebengebäude

          Dachform         geneigte sowie gewölbte Dächer; begrünte Flachdächer für
                                  untergeordnete Bauteile

          Dachneigung    3° - 15°
          Firstrichtung     über die Längsseite der Gebäude

          Dachdeckung   Unbeschichtete metallische Dachflächen, z.B. aus Kupfer, Zink
                                  oder Blech, sowie deren Legierungen sind aufgrund der
                                  geforderten Versickerung des Dachwassers, gemäß ATV 138
                                  Tab.1 nicht zulässig.
                                  Ansonsten sind sämtliche für die jeweilige Dachkonstruktion und
                                  Aufbauten geeigneten Materialien zulässig.
                                  Aufgrund der Fernwirkung dürfen die Oberflächendachein-
                                  deckungen nicht verspiegelt sein und sind matt zu beschichten
                                  (z.B. für den Fall einer Blecheindeckung).

1.2     Dachaufbauten

          Dachaufbauten sind nur im funktional unbedingt erforderlichen Umfang zulässig.

1.3     Wandflächen

          Pflanzgebot zur Fassadenbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB):
          Für Fassadenflächen, die in einem zusammenhängenden Abschnitt von mehr als
          50 qm nicht durch Fenster, Türen, Tore oder sonstige Öffnungen oder gliedernde
          Bauelemente unterbrochen sind, ist durch den mit dem Bauantrag
          einzureichenden Freiflächengestaltungsplan eine Begrünung durch rankende
          oder selbstklimmende Gehölze nachzuweisen.

1.4     Grelle bzw.aufdringlich wirkende Farbgebung ist unzulässig.

1.5     Werbeanlagen

1.5.1  Auf den Dächern bzw. über den Traufhöhen sind keine Werbeanlagen zulässig.

1.5.2  Ebenso sind an den Fassaden keine Werbeanlagen zulässig.

1.5.3  Leuchtschriften und Werbeanlagen, von denen Blendwirkungen ausgehen bzw.
          die die Verkehrsteilnehmer täuschen können, sind entlang der EI 34 nicht
          zugelassen.

1.5.4  Werbe- und Hinweisanlagen innerhalb der Bauverbots-/Anbauverbotszone sind
          nicht zulässig.
          Werbeanlagen sind außer mit Fahnen nur an Gebäuden im Bereich des Erd-
          geschosses bis zu einer Höhe von 5.00 m zulässig. Sie dürfen nicht grell und auf-
          dringlich wirken. Es darf max.1 Fahne je 20 m Straßenfront aufgestellt werden.

2.       Höhenlage der Gebäude

          Die Höhenlage der Fertigfußböden Erdgeschoss ist bis maximal 30 cm über das
angrenzende Straßenniveau zulässig.

3.       Bauausführung

          Keller sind wegen des möglicherweise hohen Grundwasserstandes sowie des zu
          erwartenden hohen Bemessungswasserspiegels und einer möglichen
          Beeinträchtigung durch Versickeranlagen (Vernässung der angrenzenden
          Grundstücke) wasserdicht auszuführen.

4.       Einfriedungen:

          § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 91 Abs. 1 Nr. 4 BayBO und Art. 3 Abs. 2 und 4
          BayNatSchGe

          Die Errichtung von Zäunen aus grünen oder verzinkten Maschendraht oder
          Metallstabzäunen entlang privater Grundstücksgrenzen ist sockellos, bis 2,00
          und mit mindestens 50 % Lückenanteil zulässig sowie mit einer Bepflanzung an
          öffentlichen Verkehrsflächen zu versehen. Mauern sind als Einfriedung nicht
          zulässig.
          Im Überschwemmungsgebiet des Kelsbaches ist nur ein Metallstabzaun mit
          mindestens 90% Lückenanteil zulässig.

          Der Uferstreifen nördlich des Kelsbaches muss öffentlich zugänglich bleiben und
          darf nicht eingezäunt werden.

5.       Naturschutz, Grünordnung, Freiflächen

5.1     Befestigung von Stellplätzen

          PKW-Stellplätze, die nicht stark frequentiert sind, sind mit Rasengittersteinen
          oder Rasenpflaster auszuführen.

          Stark frequentierte Stellplätze oder LKW-Stellplätze dürfen nicht mit
          wasserdurchlässigen Belägen ausgeführt werden.

5.2     Grundstückszufahrten

5.2.1  Entlang der Kreisstraße EI-34 werden keine Einzelzufahrten und keine Einzel-
          zugänge zugelassen.

          Bezüglich der noch auszubauenden Zufahrt bei km 16,635 ist vom Vorhabens-
          träger noch eine Vereinbarung mit der Tiefbauverwaltung gemäß Art. 36 Abs. 3
          BayStr.WG abzuschließen. Hierbei sind entsprechende Detailpläne vom
          künftigen Nutzer vorzulegen.

5.2.2  Im Einmündungsbereich der Erschließungsstraße in die Kreisstraße EI-34 ist ein
          beidseitiges Sichtdreieck (Art. 26 BayStr.WG) mit jeweils 10 m  x  85 m von jeder
          sichtbehindernden Bebauung und Bepflanzung freizuhalten.

5.2.3  Auf eventuell von der Kreisstraße ausgehende Emmissionen wie Lärm, Abgase,
          Salze etc. wird hingewiesen.
          Eventuell erforderliche Schutzeinrichtungen sind bei Bedarf vom zukünftigen
          Nutzer ausserhalb des Kreisstraßengrundstücks einzuplanen und bei Bedarf zu
          errichten.

5.3     Bepflanzung

5.3.1  Die Pflanzmaßnahmen auf Privatgrund müssen spätestens 1 Jahr nach der
          Bebauung des Grundstückes durchgeführt werden.

          Soweit nicht Festsetzungen durch Planzeichen vorliegen, ist auf den nicht
          überbauten Grundstücksflächen ein allgemeines Pflanzgebot von Bäumen
          festgesetzt.
          Es ist mindestens ein Baum pro 250 m² Grundstücksfläche zu pflanzen und zu
          pflegen.
          Zur Durchgrünung von Stellplatzanlagen ist pro fünf PKW-Stellplätze je ein Baum
          zu pflanzen. Bäume zur Begrünung von Stellplätzen sind beim Pflanzgebot für die
          nicht überbauten Grundstücksflächen anrechenbar.

5.3.2  Der Grüngürtel bei den Sichtdreiecken an der Kreisstraße Ei 34 darf eine Höhe
          von maximal 80 cm nicht überschreiten.

Die Gemeinde Oberdolling
Lkr. Eichstätt

erläßt aufgrund
 - der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
 - des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
 - des Art. 91 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
 - der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
 - der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, den

Bebauungsplan

"Gewerbegebiet Amberger Ost"
an der Kreisstraße EI-34

als Satzung

FESTSETZUNGEN UND HINWEISE

Die nachfolgenden zu beachtenden Festsetzungen und Hinweise für das Gewerbegebiet
"Amberger Ost" setzen sich aus folgenden Abschnitten zusammen:

A  Festsetzungen durch Planzeichen
B  Hinweise durch Planzeichen
C  Festsetzungen durch Text
D  Hinweise durch Text

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1. Geltungsbereich

                                   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

2. Art der baulichen Nutzung

                              2.1 Gewerbegebiet                       BauNVO § 8

3. Maß der baulichen Nutzung

                              3.1 z.B. maximal zulässige Geschoßflächenzahl (GFZ)

                              3.2 z.B. maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

                              3.3 z.B. maximal zulässige Firsthöhe von Gebäuden gemessen ab
                                    Bezugspunkt Oberkante Fahrbahnmitte Kreisstraße im Bereich der

   Zufahrt Fl. Nr. 190

4. Bauweise, Baugrenzen

                              4.1 offene Bauweise

                              4.2 Baugrenze

                              4.3 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

5. Verkehrsflächen

                              5.1 Öffentliche Verkehrsfläche

                              5.2 Straßenbegrenzungslinie bzw. Begrenzungslinien der
                                    Grünflächen

                              5.3 Sichtfelder an Einmündungen in öffentliche Straßen

                                    Im Bereich der eingetragenen Sichtfelder darf die Höhe der
                                    Einfriedung und der Bepflanzung der Straßenoberkante des
                                    angrenzenden Fahrbahnrandes um nicht mehr als 0.80 m
                                    überragen.Ebenso dürfen dort genehmigungs- und anzeige-
                                    freie Bauten oder Stellplätze nicht errichtet werden.

  6. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
    Entwicklung von Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB

                              6.1 Geplante Grünflächen mit Baumbepflanzung

B. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

                              Bestehende Gebäude

                              Bestehende Nebengebäude

                              Bestehende Grundstücksgrenze

                               Aufzuhebende Grundstücksgrenze

                               Flurstücknummer

                               best. Regenrückhaltebecken

                               Bestehende Bepflanzung

                               Hochwasserlinie vor Aufstellung Bebauungsplan
                               im Bereich Kühlhalle

                               Hochwasserlinie bzw. Überschwemmungsgebiet

                               Bebauungsbeschränkung Überlandleitung

                               Abwasserleitung
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FH 11,0

X X - Ergänzung Lärmschutz gemäß Schreiben
  LRA EI vom 17.01.2006 unter Punkt 6
- Darstellung Sichtdreiecke EI-34
- Darstellung Verlegung Wirtschaftsweg
- Ergänzungen Textfestsetzungen C1.1
- Darstellung 20-kV-Leitung
- Darstellung der bestehenden und zu
  erhaltenden Begrünung und Wasserflächen
- Behandlung Überschwemmungsflächen Punkt 7

- Erneute Auslegung: neue Flurkarte, Neuveranlassung
  Verfahren

- Einarbeitung der Ergebnisse der Abwägung

- Baugrenzen Fl.Nr. 188 und 189 erweitert und auf 
  Fl. Nr. 192 herausgenommen auf Wunsch Eigentümer.
  Reduzierung Baufeld um ca. 260 m²
- Anlage eines Lärm- und Sichtschutzwalls Fl.Nr. 192

BEBAUUNGSPLAN
"GEWERBEGEBIET AMBERGER OST"
GEMEINDE OBERDOLLING

5.4     Abstände

5.4.1   Entlang der Kreisstraße EI-34 sind die im Bebauungsplan dargestellten Abstände
          (Baugrenzen) mit 15,0 und 10,0 m zwingend einzuhalten.

5.4.2  Die Gebäude sind so zu errichten, dass umstürzende Bäume keinen Schaden
          für Leib und Leben der Bewohner bzw. Beschäftigten verursachen können.

          Deshalb ist darauf zu achten, dass vom Privatwald ein ausreichender Abstand
          (Baumlänge) eingehalten wird.

5.5     Landschaftspflegerischer Ausgleich

          Der Eingriff durch die Neuausweisung wird durch Landschaftspflegerische
          Maßnahmen in den Gemarkungen Unter- bzw. Oberdolling in Abstimmung mit
          dem Landratsamt Eichstätt, Naturschutz, entsprechend dem Leitfaden "Bauen im
          Einklang mit Natur und Landschaft" des Bayerischen Staatsministeriums für
          Landesentwicklung und Umweltfragen gemildert und ausgeglichen.

Die Ausgleichsflächen wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde
in 2007 / 2008 festgelegt und umgesetzt. Dies  erfolgte auf der Fläche der Fl.Nr.
1009 Gemarkung Oberdolling nordwestlich des Hauptortes. Zudem wird auch die
Fl.Nr. 194 als Grünfläche ausgewiesen und der Ausgleichsbedarf reduziert.

Lageplanskizze Ausgleichsfläche Fl.Nr. 1009 o.M.

6.     Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche nachstehende
angegebene Emissionskontingente LEK,A

 nach DIN 45691 weder tags (06:00 Uhr bis
22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) überschreiten. Für die Beurteilung
der Nachtzeit ist die lauteste Nachtstunde, die volle Stunde zur Nachtzeit mit dem
höchsten zu erwartenden Pegel, heranzuziehen.

Tabelle: Emissionskontingente der Teilflächen

Teilfläche Emissionskontingent

LEK,A in dB/m²

tags nachts
GE 1 (West)   56    41
GE 2 (Ost)  61    46

Ein Vorhaben erfüllt die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes,
wenn der nach TA Lärm unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhältnisse
zum Zeitpunkt der Genehmigungsplanung berechnete Beurteilungspegel Lr,A

 der
vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an den maßgeblichen Immissionsorten
nachstehende Bedingung erfüllt.

Lr,A
 ≤ LEK,A

 − ∆L

mit:

Lr,A
 Beurteilungspegel nach TA-Lärm in dB

LEK,A Emissionskontingent der Baufläche in dB / m²

ΔL Differenz zwischen Emissionskontingent und Immissionskontingent

aufgrund der geometrischen Ausbreitung nach DIN 41691 in dB / m²

Nachstehende Immissionsorte sind zu berücksichtigen.

Tabelle: Immissionsorte außerhalb des Plangebietes

Immissionsorte Gebietsausweisung

IO 01    Wohngebäude,
Am Mühlberg 16 "Allgemeines Wohngebiet"

IO 02    Geplantes Mischgebiet
Fl.-Nr.: 187 "Mischgebiet"

IO 03    Wohngebäude,
Am Bahnhof 5 "Gewerbegebiet"

IO 04    Geplante Wohnbebauung
Fl.-Nr.: 161 "Mischgebiet"

IO 05    Wohngebäude,
Bergstraße 13 (Unterdolling) "Allgemeines Wohngebiet"

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes, wenn der A-bewertete Beurteilungspegel Lr,A

 den 
Immissionsrichtwert  nach TA Lärm an den zu untersuchenden Immissionsorten um
mindestens 15 dB unterschreitet.

Die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm sind entsprechend der vg. 
Gebietsausweisungen zu berücksichtigen.

Zum Schutz von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen auf benachbarten 
Gewerbeflächen ist am Rand der Gewerbeflächen der Nachweis über die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für ein Gewerbegebiet zu 
erbringen.

7.       Wasserwirtschaft

7.1     Das Abwasser aus dem Gewerbegebiet ist an die Verbandskläranlage
          Pförring anzuschließen .

          Die Beseitigung des Niederschlagswassers bzw. die Entwässerungsplanung ist
          vor Baubeginn mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Einleitungen in den
          Kelsbach oder die Versickerung bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis.

7.2     Im Überschwemmungsgebiet sind keine Bebauungen und Auffüllungen zulässig.
          Abstellflächen und Verkehrsflächen im Überschwemmungsgebiet müssen
          ebenerdig angelegt werden.

          Ausgenommen hiervon ist die vorhandene Lagerhalle im Nordbereich des
          Gewerbegebietes.
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OBERDOLLING

D. HINWEISE DURCH TEXT

1. Maßnahmen am Gewässer "Kelsbach" bedürfen ggf. einer wasserrechtlichen
Genehmigung, welche mit geeigneten Planunterlagen beim Landratsamt Eichstätt,
Sachgebiet Wasserwirtschaft, zu beantragen ist.

2.      Maßentnahme

         Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur bedingt gegeignet. Es besteht keine
         Gewähr für die Maßhaltigkeit. Bei Vermessungen sind etwaige Differenzen
         auszugleichen.

Tel. 0841 / 23 28
85057 Ingolstadt
Beethovenstraße 2
T+R  INGENIEURE

5. erneute Billigung des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 26.04.2023 den Bebauungsplan in der Fassung vom
26.04.2023 mit Begründung erneut gebilligt.

6. Behördenbeteiligung gemäß §4 Abs.2 in Verbindung mit §3 Abs.2 BauGB (§4a Abs.2 BauGB)

Die Beteiligung der Behörden gemäß §4 Abs.2 in Verbindung mit §3 Abs.2 BauGB für den
Bebauungsplan  in der Fassung vom 26.04.2023 mit Begründung hat in der Zeit vom............ bis
............... stattgefunden.

7. erneute Behördenbeteiligung gemäß §4 Abs.2 in Verbindung mit §3 Abs.2 BauGB (§4a Abs.2 BauGB)

Die Beteiligung der Behörden gemäß §4 Abs.2 in Verbindung mit §3 Abs.2 BauGB für den
Bebauungsplan  in der Fassung vom 26.04.2023 mit Begründung hat in der Zeit vom ....................... bis
................... stattgefunden.

8. Satzungsbeschluß

Die Gemeinde Oberdolling hat aufgrund des § 2 Abs. 1 und der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches, des
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, des Art. 91 der BayBO, der Verordnung über die
bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom.....................(BGBI, I S, 132 ), der Verordnung über Festsetzungen in Bebauungsplänen und der
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58) mit Beschluß des Gemeinderates vom
.............................. diesen Bebauungsplan mit Begründung als Satzung beschlossen.

Oberdolling, den ..........................

                                                                                     .....................................................
                                                                                      Lohr, 1. Bürgermeister

9. Die Genehmigung des Beabuungsplanes wurde im Amtsblatt der Gemeinde Oberdolling
    vom .......................... öffentlich bekannt gemacht.
    Der genehmigte Bebauungsplan mit Begründung liegt seit dieser Bekanntmachung im
    Rathaus Oberdolling während der allgemeinen Dienststunden zu Jedermanns Einsicht
    öffentlich aus.
    Der Bebauungsplan wurde mit seiner Bekannmachung gemäß § 12 BBauG rechtsver-
    bindlich.

    Oberdolling, den ........................

                                                                                     .....................................................
                                                                                      Lohr, 1. Bürgermeister

Für dieses Bauwerk und die dazugehörigen Aussenanlagen  wurden in Abstimmung
mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt und dem Landratsamt Eichstätt auf Basis
einer gemeinsam festgelegten Hochwasserkote entsprechende Ausgleichsflächen
und -volumen ermittelt und festgesetzt.

          Die Ermittlung der Ausgleichsflächen bzw. -volumen, die zugrundegelegten Rand-
          bedingungen sowie Erläuterungen befinden sich in der Anlage zu diesem Be-
          bauungsplan und werden mit diesem festgesetzt.

          Durch die nachstehend geplanten und im Bebauungsplan dargestellten Maß-
          nahmen geht demnach kein Hochwasserrückhalteraum verloren. Es konnte im
          Gegenteil zusätzliches Hochwasserrückhalte- und Abflussvolumen geschaffen
          werden.
          Der Hochwasserabfluss, der Wasserstand, die Hochwasserrückhaltung sowie die
          Gewässerbeschaffenheit werden auf Grundlage der mit dem Wasserwirtschafts-
          amt Ingolstadt getroffenen Festlegungen durch die folgenden Maßnahmen nicht
          nachteilig beeinflusst.

          Folgende Maßnahmen sind, neben der bestehenden Halle im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes vorgesehen:

          - Abtrag des Grundstücks Flur-Nr. 191/1 (ehemaliges Kläranlagengelände) zur
            Schaffung von zusätzlichem Hochwasserabfluss- und Rückhaltevolumens und
            zugleich Herstellung einer innerbetrieblichen Verkehrsfläche südlich der
            geplanten Kühlhalle.

          - Abflachung der nordseitigen Uferböschungen des Kelsbaches bis einschließlich
            Uferstreifen (die öffentliche Nutzung des Uferstreifens muss gewährleistet
            bleiben, d.h. auch im Falle einer Einzäunung des Betriebsgeländes).

7.3    Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die zentrale Wasser-
         Versorgungsanlage angeschlossen werden.

         Bei einer geplanten Eigenwasserversorgung ist das Gesundheitsamt des
         Landratsamtes Eichstätt gemäß Trinkwasserverordnung 2001 gesondert zu
         informieren.

7.4    Sollten sich im Zuge von Baumaßnahmen Grundwasserabsenkungen als not-
         wendig erweisen, sind diese im wasserrechtlichen Verfahren zu beantragen.

8.      Überlandleitung

         Innerhalb des Schutzzonenbereiches von Elektrofreileitungen besteht eine
         Bebauungsbeschränkung. Die Breite des Schutzzonenbereiches beträgt bei
         20-kV-Einfachfreileitungen in der Regel je 8,0 m beiderseits.

9. Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

10. Zur Vermeidung von Einzelhandelsagglomerationen sind im gesamten 
Gewerbegebiet Einzelhandelsnutzungen nicht zulässig (LEP-Ziel 5.3.1.)
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